
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle, auch zukünftigen Angebots-, Lieferungs- und Leistungsbeziehungen 
im  Geschäftsverkehr  zwischen  S.CO  LifeScience  und  dem  jeweiligen  Vertragspartner.  Sie  werden  vom  Vertragspartner  mit 
Auftragserteilung,  spätestens  mit  Empfang  der  jeweiligen  Lieferung  bzw.  Leistung  anerkannt  und  gelten  in  ihrer  jeweils  gültigen 
Fassung für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung. Hiervon abweichende Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für diese Regelung. Änderungen dieser AGB gelten als vom Vertragspartner anerkannt, sofern dieser nicht innerhalb von 6 Wochen 
nach Mitteilung schriftlich  der  Änderung widerspricht.  AGB des  Vertragspartners  wird  hiermit  widersprochen.  Sie  gelten  auch bei 
Durchführung des jeweiligen Auftrages nicht als angenommen. Sie gelten nur, soweit sie von S.CO LifeScience für jeden Einzelfall 
ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.

Anmeldung und Auftragserteilung
Anmeldungen  und  Auftragserteilungen  seitens  des  Vertragspartners  müssen  ausschließlich  schriftlich  erfolgen,  soweit  für  den 
jeweiligen Dienst keine abweichende Regelung gilt.  Onlinedienste erfolgen ausschließlich nach vorheriger  Onlineregistrierung.  Alle 
Anmeldungen  und  Auftragserteilungen  sind  verbindlich.  Sie  werden  in  der  Reihenfolge  ihres  Eingangs  berücksichtigt.  Für  die 
Bearbeitung sind alle  angeforderten Daten anzugeben.  Rücktritt  und Kündigung sind nur im zwingenden gesetzlichen Zeitrahmen 
möglich. Innerhalb dessen fällt eine Stornierungsgebühr in Höhe von 15 % des Rechnungsbetrages, später in Höhe von mindestens 80 
% an. Bei bereits begonnener Bearbeitung des Auftrages sind Rücktritt und Kündigung ausgeschlossen. 

Preise und Zahlung 
Alle Preise verstehen sich in Euro und ohne Mehrwertsteuer. Dies gilt auch für etwaige zu Grunde liegende Listenpreise. Die Zahlung 
hat ab Rechnungsdatum innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug und in einem Betrag zu erfolgen, soweit nichts anderes vereinbart wurde. 
Erfolgt  die  Zahlung  durch  Leistung  Dritter,  haftet  der  Vertragspartner  als  Mitschuldner.  Im  Falle  des  Zahlungsverzuges  werden 
Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnet. Der Nachweis eines höheren Verzugsschaden 
seitens  S.CO  LifeScience  bleibt  davon  unberührt.  Bei  Zahlungsverzug  hinsichtlich  einer  Teilforderung  wird  die  Gesamtforderung 
zuzüglich Verzugszinsen sofort fällig. Bestehen mehrere Forderungen gegen einen Vertragspartner, bestimmt S.CO LifeScience die 
Reihenfolge der Anrechnung eingehender Zahlungen. Die Aufrechnung seitens des Vertragspartners ist ausgeschlossen, soweit nicht 
mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufgerechnet wird. Zurückbehaltungsrechte des Vertragspartners 
sind ausgeschlossen, sofern das Zurückbehaltungsrecht nicht auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.

Leistungen
Unsere Angebote sind (auch in Prospekten, Anzeigen und ähnlichen) freibleibend und unverbindlich. Dies gilt insbesondere für Preise, 
Lieferzeiten,  Veranstaltungsabläufe  und  Änderungen  jeder  Art  auf  Grund  technischen  Fortschritts.  S.CO LifeScience  ist  jederzeit 
berechtigt, Umfang, Art und Inhalte der angebotenen Leistungen zu ändern, den Betrieb zeitweise oder dauerhaft einzustellen oder 
ganz  oder  teilweise auf  Dritte  zu  übertragen.  Bei  Beiliegen von Dokumentation wird der  Vertragspartner  in  jedem Einzelfall  über 
Abweichungen zu der Vertragsleistung aufgeklärt. Er akzeptiert Abweichungen im Sinne einer fortschrittlichen Weiterentwicklung des 
Leistungsangebotes,  soweit  diese  ihm zumutbar  sind.  Alle  Unterlagen und Dokumentationen,  die  dem Vertragspartner  von S.CO 
LifeScience überlassen werden und nicht vom Vertragspartner selbst zur Verfügung gestellt wurden, verbleiben im Eigentum von S.CO 
LifeScience. Sie sind, soweit die Weitergabe technischen Know Hows an an der Vertragsbeziehung unbeteiligte Dritte zu befürchten ist, 
solchen  Dritten  nicht  zugänglich  zu  machen.  Alle  vom  Vertragspartner  zur  Bearbeitung  überlassenen  Materialien,  Proben, 
Dokumentationen und ähnliches gehen mit ihrer Überlassung an S.CO LifeScience in deren Eigentum über. S.CO LifeScience wird mit 
Überlassung ermächtigt, über die weitere Verwendung nach der Bearbeitung zu entscheiden, insb. über Archivierung oder Entsorgung.

Lieferung
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners. Die Lieferfrist bemisst sich nach der jeweiligen Vereinbarung. Sie 
verlängert sich automatisch bei Eintreten unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb des Einflussbereiches von S.CO LifeScience 
liegen, insbesondere bei Verzug oder Ausbleiben von Zulieferungen. Teillieferungen können vom Vertragspartner nicht zurückgewiesen 
werden.

Eigentumsvorbehalt
Alle Produkte bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung Eigentum von S.CO LifeScience. 
Der Vertragspartner ist ausschließlich zur zweckgemäßen Verwertung berechtigt, sowie zur Veräußerung, sofern mit dem Abnehmer 
kein Abtretungsverbot vereinbart wurde. Der Vertragspartner tritt sämtliche Ansprüche, Nebenrechte und Sicherheiten aus Veräußerung 
oder Verwertung der gelieferten Produkte bis zur vollständigen Tilgung aller Forderungen an S.CO LifeScience ab, und zwar in Höhe 
des Rechnungsbetrages des veräußerten Produktes zuzüglich 50 %. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die zur Geltendmachung der 
Rechte  von  S.CO  LifeScience  gegen  den  Abnehmer  erforderlichen  Auskünfte  und  Unterlagen  zur  Verfügung  zu  stellen.  Der 
Vertragspartner ist berechtigt, die abgetretne Forderung für S.CO LifeScience einzuziehen, soweit er seiner Zahlungspflicht gegenüber 
S.CO LifeScience vertragsgemäß nachkommt. Eingezogene Beträge sind gesondert aufzubewahren und sofort an S.CO LifeScience 
abzuführen.  Diese  Ermächtigung  ist  jederzeit  widerruflich.  Beeinträchtigungen  der  Rechte  von  S.CO  LifeScience,  insbesondere 
Pfändungen, sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Mängelrügen und Gewährleistung
Bei einer sorgfältigen Untersuchung erkennbare Mängel sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 14 Tagen nach Lieferung, andere 
Mängel unverzüglich nach Feststellung anzuzeigen. Die Gewährleistungsfrist  beträgt für Verbraucher zwei Jahre ab Lieferung. Die 
Haftung beschränkt sich, unabhängig von ihrem Rechtsgrund, auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit kein Personenschaden 
vorliegt. Schadensersatzansprüche sind in jedem Fall der Höhe nach auf den jeweiligen einfachen Auftragswert beschränkt. Gleiches 
gilt  für  die Haftung etwaigerMitarbeiter,  Vertreter  oder  Gehilfen.  Eine Haftung für  Schadensersatz,  die über  die S.CO LifeScience 
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gegenüber  bestehende Haftung eines Zulieferers  hinausgeht,  ist  ausdrücklich  und in jedem Fall  ausgeschlossen.  Der  Ersatz  von 
mittelbaren  Folge-  und  Vermögensschäden  sowie  entgangenem  Gewinn,  nicht  erzielten  Ersparnissen,  nicht  eingetretenem 
Betriebserfolg und Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Vertragspartner ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine Rücknahme von 
Lieferungen ist nur nach vorheriger Vereinbarung unter Angabe von Rechnungsnummer und Grund der Rückgabe innerhalb von 14 
Tagen möglich und geschieht auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners. Bereits bezahlte Beträge werden gutgeschrieben, wobei 
in  jedem Fall  eine  Bearbeitungsgebühr  in  Höhe  von  15  %  des  Rechnungsbetrages  anfällt.  Die  Rücknahme von  Software  oder 
Sonderanfertigungen ist in jedem Falle ausgeschlossen.

Datenerfassung und -speicherung
Alle  vom  Vertragspartner  überlassenen  Daten  werden  von  S.CO  LifeScience  vertraulich  gehandhabt.  Auswertungen,  insb.  zu 
statistischen Zwecken, werden nur in anonymisierter Form durchgeführt. Die Weitergabe persönlicher Daten an Dritte erfolgt nur nach 
vorheriger ausdrücklicher Zustimmung des Vertragspartners. S.CO LifeScience behält es sich jedoch vor, ohne ausdrücklichen Hinweis 
externe  Subunternehmen  für  die  Bearbeitung  von  Aufträgen  einzuschalten.  S.CO  LifeScience  behält  es  sich  vor,  sämtliche 
Auswertungen,  Analyseergebnisse  oder  ähnliches,  die  durch  die  Bearbeitung des  Auftrags  erlangt  wurden,  sowie  sämtliche  vom 
Vertragspartner überlassenen Materialien zu dokumentieren und für mind. 10 Jahre zu archivieren. S.CO LifeScience haftet nicht für 
etwaigen Datenverlust, soweit dem gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, Daten, die an 
S.CO LifeScience überlassen werden, eigenverantwortlich abzusichern.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und geltendes Recht
Gerichtsstand und Erfüllungsort  für  alle  Arten von  Rechtsstreitigkeiten  ist  ausschließlich  der  Sitz  von  S.CO LifeScience.  Für  alle 
Vertragsbeziehungen und damit in Verbindung stehenden Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht.

Salvatorische Klausel
Im Falle der Rechtsunwirksamkeit einer Klausel dieser AGB behalten alle übrigen Klauseln ihre Gültigkeit. Unwirksame Klauseln sind 
durch solche zu ersetzen, die angemessen sind und dem wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Klausel am nächsten kommen.

Gebrauch des S.CORE Free Trial Service

Bei Nutzung des S.CORE Free Trial Service Services stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu und sind an sie gebunden. Die 
folgenden  Bedingungen beziehen  sich  nicht  auf  andere  Angebote  der  S.CO LifeScience  GmbH,  sondern  ausschließlich  auf  den 
S.CORE Free Trial Service Service.

Nur zum persönlichen Gebrauch 
Der S.CORE Free Trial Service Service wird Ihnen zu Ihrem persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie 
dürfen den S.CORE Free Trial Service Service nicht dazu benutzen, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Sie dürfen 
außerdem die Ergebnisse des S.CORE Free Trial Service Service nicht umformatieren und dann darstellen oder einen Mirror von der 
S.CO LifeScience Homepage anlegen. Wenn Sie einen Link von Ihre Website auf die Website des S.CORE Free Trial Service legen 
wollen, so können Sie das gerne tun. 

Keine automatisierten Anfragen 
Ohne vorherige Genehmigung der S.CO LifeScience GmbH dürfen Sie keine automatisierten Anfragen irgendeiner Art an das S.CO 
LifeScience System senden.

Datenschutzbestimmungen 
Die S.CO LifeScience GmbH speichert alle Bilder, sowie alle persönlichen Daten, die Sie bei der Registrierung für den S.CORE Free 
Trial Service der S.CO LifeScience GmbH zur Verfügung stellen. Außerdem werden automatisch Ihre IP Adresse und das Datum, sowie 
die Zeit Ihres Zugriffs gespeichert. Die S.CO LifeScience GmbH behält sich das Recht vor, nach Benutzung des S.CORE Free Trial 
Service Ihnen gezielt Informationsmaterial  über weitere Produkte der S.CO LifeScience GmbH zuzusenden. Die S.CO LifeScience 
GmbH versichert, dass Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. S.CO LifeScience GmbH behält sich das Recht vor, die von 
Ihnen übersandten Bilder zu Markting-Zwecken zu verwenden. Die S.CO LifeScience GmbH stellt dabei sicher, dass aus der Art und 
Weise, wie die Bilder präsentiert werden, weder Rückschlüsse auf den Urheber noch auf nicht allgemein bekannte Versuchsinhalte oder 
-ergebnisse getätigt werden können.
 
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des S.CORE Free Trial Service 
Wir können unsere Diensleistungsbedingungen von Zeit zu Zeit ändern oder für ungültig erklären, ohne eine Benachrichtigung oder 
Begründung angeben zu müssen, inklusive des Rechtes, sie ohne Angabe von Gründen für ungültig zu erklären sowie ohne, dass wir 
von  Ihnen,  einem  anderen  Benutzer  oder  einem  Dritten  dafür  haftbar  gemacht  werden  können.  Bitte  lesen  Sie  diese 
Dienstleistungsbedingungen von Zeit zu Zeit, um über jede Änderung informiert zu sein. 

Ausschluss von Garantieleistungen 
Die  S.CO LifeScience  GmbH lehnt  jegliche  Verantwortung oder  Gewährleistung  für  Genauigkeit,  Inhalt,  Vollständigkeit,  Legalität, 
Verlässlichkeit, Betriebsfähigkeit oder Verfügbarkeit von Informationen, Analysen oder Material in den Ergebnissen des S.CORE Free 
Trial Service ab. Die S.CO LifeScience GmbH lehnt weiterhin alle Verantwortung für die Beseitigung, das Versagen der Speicherung, 
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Scheitern der Lieferung oder vorzeitige Lieferung von Informationen und Material ab. Die S.CO LifeScience GmbH lehnt außerdem jede 
Verantwortung für Schäden ab, die über den S.CORE Free Trial Service beim Herunterladen von Informationen und Material aus dem 
Internet entstanden sind. 
Der S.CO Free Trial Service wird mit keinerlei Garantien, welche auch immer, auf einer "wie-es-ist"-Grundlage zur Verfügung gestellt. 
Die S.CO LifeScience GmbH lehnt ausdrücklich und im vollen gesetzlich erlaubtem Umfang stillschweigende und gesetzliche Garantien 
ab, einschliesslich und ohne Einschränkung die Garantie der Verkaufbarkeit, Verwendbarkeit  für einen bestimmten Zweck und die 
Nichtverletzung von Eigentumsrechten. Die S.CO LifeScience GmbH lehnt außerdem jegliche Garantien hinsichtlich der Sicherheit, 
Verwendbarkeit, Pünktlichkeit und Geschwindigkeit des S.CORE Free Trial Service ab. 
Sie verstehen und erkennen an, dass sie Material oder Daten bei der Benutzung des S.CORE Free Trial Service auf eigene Gefahr und 
nach eigenem Ermessen erhalten haben und dass sie allein für Schäden in ihrem Computersystem oder den Verlust von Daten als 
Folge des Herunterladens von solchem Material verantwortlich sind. 
Manche  Staaten  oder  Rechtsprechungen  erlauben  den  Ausschluss  von  stillschweigenden  Garantien  nicht  ,  sodass  der  obige 
Ausschluss für Sie eventuell nicht zutrifft. Sie können außerdem Rechte haben, die von Staat zu Staat und von Rechtsprechung zu 
Rechtsprechung variieren. 

Haftungsbeschränkung 
Die S.CO LifeScience GmbH darf unter keinen Umständen gegenüber einem Benutzer wegen des Gebrauchs, Missbrauchs oder im 
Vertrauen auf den S.CORE Free Trial Service haftbar gemacht werden. Bei jedem erhobenen Anspruch im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung muss diese Haftungsbeschränkung für die Wiederherstellung nach direkten, indirekten, durch einen Unfall entstandenen 
oder  Folgeschäden sowie  speziellen,  exemplarischen  und  strafbaren  Schäden gelten,  auch  wenn dieser  Anspruch  aufgrund  von 
Garantie, Vertrag, Schuld (einschließlich Nachlässigkeit) oder anderweitig erhoben wird (selbst wenn die S.CO LifeScience GmbH auf 
die  Möglichkeit  solcher  Schäden  hingewiesen  wurde).  Diese  Haftungsbeschränkung  soll  außerdem  für  Schäden  gelten,  die  auf 
Gebrauch oder Missbrauch von oder im Vertrauen auf den S.CORE Free Trial Service entstanden sind, sowie durch die mangelnde 
Fähigkeit, den S.CORE Free Trial Service zu bedienen oder durch die Unterbrechung, das Aufhängen oder das Beenden des S.CORE 
Free Trial Service (einschließliche Schäden, die von dritten hervorgerufen wurden). Diese Haftungsbeschränkung soll außerdem für 
Schäden gelten, die durch andere Dienstleistungen oder Waren entstanden sind, für die mit dem S.CORE Free Trial Service Werbung 
gemacht wurde. 
Diese  Haftungsbeschränkung  gilt  ebenfalls  ohne  Einschränkung  für  die  Kosten  der  Beschaffung  von  Ersatzgütern  oder 
-dienstleistungen,  verlorenem  Einkommen  und  verlorenen  Daten.  Weiterhin  gilt  diese  Haftungsbeschränkung  hinsichtlich  der 
Schnelligkeit oder Langsamkeit des S.CORE Free Trial Service  oder für jede Information oder Waren, die im oder durch einen link 
sowie  in  Verbindung  mit  dem  S.CORE  Free  Trial  Service  erscheint.  Eine  solche  Haftungsbeschränkung  soll  ungeachtet  jedes 
Versagens eines wesentlichen Zwecks jedes eingeschränkten Rechtsmittels und im vollen Umfang des gesetzlich erlaubten gelten. 
Manche  Staaten  oder  Rechtssprechungen  erlauben  keinen  Ausschluss  von  Haftungsbeschränkungen  für  stillschweigende-  oder 
Folgeschäden, so dass obige Beschränkung und Ausschluss für Sie vielleicht nicht gilt.
Ohne Einschränkung des Folgenden und unter keinen Umständen soll die S.CO LifeScience GmbH haftbar sein für jegliche Verspätung 
oder jeglichen Verlust von Leistungen, die direkt oder indirekt von Naturereignissen und -kräften oder ihrer vernunftgemäßen Kontrolle 
hervorgerufen wurden, einschließlich und ohne Einschränkung, Internetausfall, Computerfehler, Fehler in der Telekommunikation oder 
andere Ausrüstungsfehler, Stromausfall, Streiks, Arbeitsauseinandersetzungen, Aufständen, Unruhen, Bürgeraufständen, Arbeits- und 
Materialverknappungen, Feuer, Flut, Sturm, Explosionen, höhere Gewalt, Krieg, Regierungsanordnungen, Anordnungen von lokalen 
oder ausländischen Gerichten oder Tribunalen, mangelnde Leistungen von Dritten oder dem Versagen des Wärmeaustausches, des 
Lichts oder der Klimaanlage. 

Verschiedene Bestimmungen 
Diese Allgemeinen Dienstleistungsbedingungen sollen in  Übereinstimmung mit  den Gesetzen Deutschlands und der europäischen 
Union bestimmt und ausgelegt werden. Wenn aus irgendeinem Grund ein zuständiges Gericht irgendeine Bestimmung oder einen Teil 
dieser  Allgemeinen  Dienstleistungsbedingungen  für  undurchsetzbar  erklärt,  bleibt  alles  andere  in  diesen  Allgemeinen 
Dienstleistungsbedingungen in vollem Umfang gültig. 
Diese  Allgemeinen  Dienstleistungsbedingungen  bilden  die  gesamte  Vereinbarung  zwischen  den  Parteien  hinsichtlich  des  hier 
beschriebenen Gegenstandes und schaffen alle vorherigen oder zeitweiligen Verabredungen oder Vereinbarungen,  schriftlich oder 
mündlich, hinsichtlich dieses Gegenstands ab und ersetzen sie. Jeder Verzicht auf irgendeine der Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Dienstleistungsbedingungen tritt nur dann in Kraft, wenn er von der S.CO LifeScience GmbH schriftlich niedergelegt und unterschrieben 
wurde. 
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